
Stadt Neumünster Neumünster, 15. Juni 2016 
Der Oberbürgermeister 
Gebäudewirtschaft,Tiefbau und Grünflächen - Abt. Tiefbau - 
 
 
 
 
  AZ: 60.3 Herr Folster 
 
 
 
 

Mitteilung-Nr.:  0327/2013/MV 
======================= 

 
 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Bau-, Planungs- und Umwelt-
ausschuss 

07.07.2016 Ö Kenntnisnahme 

 
 
Betreff: 

 
Erneuerung der Straßenbeleuchtung 
 

 
 

B e g r ü n d u n g : 
 
 
In 2016 und 2017 sollen in den folgenden aufgeführten Straßen die über 30 Jahre alte 
und nicht mehr wirtschaftlich zu betreibende Straßenbeleuchtung durch moderne und 
wirtschaftliche LED Leuchten ausgetauscht werden. 
 
Nur Leuchten 
 
In folgenden Straßenzügen sollen nur die Leuchten getauscht werden. Die Leuchten sind 
über 30 Jahre alt und nicht mehr wirtschaftlich. Die Vorschaltgeräte sind störanfällig, die 
Dichtungen sind porös und die Spiegeltechnik ist ermattet. 
 

 Pappelweg in Tungendorf 
 Parkstraße in der Innenstadt 
 Marienstraße in der Innenstadt 
 Gasstraße in der Innenstadt 
 Am Gashof in der Innentstadt 
 Slevogtstraße in Wittorf 
 Süderdorfkamp in Tungendorf 
 Tasdorfer Weg in Tungendorf 
 Nikolaus-Otto-Straße in Einfeld 
 Amtmannstraße in Brachenfeld-Ruthenberg 
 

Leuchten und Masten 
 
In folgenden Straßenzügen sollen die über 30 Jahre alten und nicht mehr wirtschaftlich 
zu betreibenden Maste und Leuchten getauscht werden. Die Vorschaltgeräte sind störan-
fällig, die Dichtungen sind porös und die Spiegeltechnik ist ermattet. Die Kabelüber-
gangskosten im Mast entsprechen nicht mehr der Norm. Die Maste werden aufgrund der 
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technischen Berechnung einen neuen Lichtpunktabstand erhalten und somit ausge-
tauscht. 
 

 Kolbergstraße in Faldera 
 Husumer Straße in Faldera 
 Glückstädter Straße in Faldera 
 Heider Straße in Faldera 
 Asperkamp in Gadeland 
 Amselweg in Gadeland 

 
Beitragspflicht nach KAG 
 
Die Maßnahmen sind nach dem Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Satzung 
der Stadt Neumünster beitragspflichtig. 
 
Die Maßnahmen werden aktuell gefördert. 
 
Die beitragsfähigen Kosten sind daher um die Förderung zu reduzieren, sodass sich die 
Beiträge nach KAG vermindern werden. 
 
Die Maßnahmen werden beschränkt ausgeschrieben. 
 
Bei den ohne Förderung abgerechneten nachfolgenden Maßnahmen ergaben sich nach-
folgende Beiträge nach KAG: 
 

       Jahr der   Baukosten  Beitrag Anlieger 
   Baumaßnahme           €          €/m² * 
 
Ahornweg   2008      12.000            0,24 
Schwentinestraße 2009      11.000            0,45 
Luisenstraße  2010      16.000            0,17 
Dachsweg   2010       2.500            0,21 
Königsberger 
Straße   2011      13.000            0,19 
 
* gewichtete Grundstücksfläche nach der gültigen Satzung 

 
 
Es ist mit vergleichbaren Beiträgen zu rechnen. 
 
Die Stadtteilbeiräte erhalten die Vorlage zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.-J. Schnittker 
Fachdienstleiter 60 


